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1. Halt- Parkregelungen

seit dem 01.09.2009
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Zu 1. – Halt- Parkregelungen -
§12 StVO (alt/neu)



Dienstbesprechung mit den Straßenverkehrsbehörden a m 26.11.2009       Dipl. Ing. Hartmut Schrell5

Zu 1. – Halt- Parkregelungen - §12 
StVO (alt/neu)
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Zu 1. -Halt- Parkregelungen- Neuerungen bei Vorschrif tenzeichen
Anlage 2 zu § 41 Abs.1 StVO
Abschnitt 8, Halt- und Parkverbote, lfd. Nr. 63 u. 6 3.2
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Zu 1. –Halt- Parkregelungen- Neuerungen bei Vorschrif tenzeichen
Anlage 2 zu § 41 Abs.1 StVO 
Abschnitt 8, Halt- und Parkverbote, lfd. Nr. 64

Zeichen 1044-30

VZ 290

Beginn eines eingeschränkten 
Haltverbot für eine Zone 

Ende eines eingeschränkten 
Haltverbot für eine Zone 

VZ 290

Bewohner
mit Parkausweis Nr.            

frei
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Zu 1. –Halt- Parkregelungen- Neuerungen bei Richtzeic hen
Anlage 3 zu § 42 Abs.2 StVO 
Abschnitt 3, Parken, lfd. Nr. 7

VZ 314

Parken

ZZ 1044-10
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Zu 1. -Halt- Parkregelungen- Neuerungen bei Richtzeic hen
Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO 
Abschnitt 3, Parken, lfd. Nr. 10

VZ 315

Parken auf Gehwegen

ZZ 1044 - 10
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Zu 1. -Halt- Parkregelungen- Neuerungen bei Richtzeic hen
Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO 
Abschnitt 3, Parken, lfd. Nr. 22

VZ 340

Leitlinie
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Zu 1. -Halt- Parkregelungen- Neuerungen bei Richtzeic hen
Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO 
Abschnitt 3, Parken, lfd. Nr. 22

VZ 340

Leitlinie

Widerspruch besteht zwischen StVO und VV:

Gemäß Erläuterung zu VZ 340 StVO kann der 
Schutzstreifen für Radfahrer mit dem Sinnbild 
"Radverkehr" auf der Fahrbahn gekennzeichnet 
sein. 

Lt. VV zu § 2  Abs. 4  Satz 2  Ziffer I. Nr. 5 StVO ist
jedoch ein Sinnbild "Radverkehr" zu markieren.

Derzeitige Handhabung:

Es gilt die StVO. Das MBV wird auf BLFA- StVO-
Ebene eine Harmonisierung herbeizuführen. Bis 
dahin gilt die StVO-Vorgabe. 
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2.  Vorfahrt / Fahrtrichtung
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Zu 2. –Vorfahrt/Fahrtrichtung- (§ 8 StVO)  Neuerungen  bei 
Kreisverkehren
Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 StVO,
Abschnitt 2  - vorgeschriebene Fahrtrichtungen , lfd . Nr. 8 

VZ 215

Kreisverkehr

Ge- oder Verbot

1. Fahrzeugführer müssen der vorgeschriebenen 
Fahrtrichtung im Kreisverkehr folgen.

2. Fahrzeugführer dürfen die Mittelinsel des 
Kreisverkehres nicht überfahren.

3. Sie dürfen innerhalb des Kreisverkehrs auf der 
Fahrbahn nicht halten.

Erläuterung:

Ausgenommen vom Verbot zum Überfahren der Mittelins el 
des Kreisverkehrs sind nur Fahrzeuge, denen wegen i hrer 
Abmessungen das Befahren sonst nicht möglich wäre. Mit 
ihnen darf die Mittelinsel und Fahrstreifenbegrenzu ng 
überfahren werden, wenn eine Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.

§ 8 Abs. (1a)

Ist an der Einmündung in einen 
Kreisverkehr Zeichen 215 
(Kreisverkehr) unter dem Zeichen 205 
(Vorfahrt gewähren) angeordnet, hat 
der Verkehr auf der Kreisfahrbahn 
Vorfahrt. Bei der Einfahrt in einen 
solchen Kreisverkehr ist die 
Benutzung des 
Fahrtrichtungsanzeigers unzulässig.
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Zu 2. –Vorfahrt/Fahrtrichtung- (§ 8 StVO)  Neuerungen  bei 
Kreisverkehren
Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 StVO,
Abschnitt 9  - Markierungen- lfd. Nr. 68  Abs. 2bVZ 215

Kreisverkehr

Ge- oder Verbot

2b) Fahrzeugführer dürfen die Fahrbahnbegrenzung 
der Mittelinsel des Kreisverkehrs nicht überfahren.

Erläuterung:

2c) 

Ausgenommen vom Verbot zum Überfahren der 
Fahrbahnbegrenzung der Mittelinsel des Kreisverkehr es sind 
nur Fahrzeuge, denen wegen ihrer Abmessungen das 
Befahren sonst nicht möglich wäre. Mit ihnen darf d ie 
Mittelinsel und Fahrstreifenbegrenzung überfahren w erden, 
wenn eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer 
ausgeschlossen ist.

Fahrstreifenbegrenzung und 
Fahrbahnbegrenzung

VZ 295
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Fragestellung zur Notwendigkeit des VZ 282    -Ende sämtlicher 
Streckenverbote an Kreisverkehrsausfahrten- StVO (au ßerorts)

VZ 215

Kreisverkehr

Antwort:

� Streckenverbote heben sich an Einmü ndungen oder                                       
Kreuzungen nicht auf  (OLG Koblenz in VRS 50 S. 466 )

Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 Abschnitt 7 lfd. Nr. 55 -Erl äuterungen-:

� Das Ende eines Streckenverbotes ist nicht gekennzei chnet, 
wenn das Verbot nur für eine kurze Strecke gilt und  auf einem 
Zusatzzeichen die Länge des Streckenverbotes angege ben ist. 
Es ist auch nicht gekennzeichnet, wenn das Strecken verbot 
zusammen mit einem Gefahrzeichen angebracht ist und  sich aus 
der Örtlichkeit zweifelsfrei ergibt, von wo an die angezeigte 
Gefahr nicht mehr besteht. Sonst ist es gekennzeich net durch 
die Zeichen 278 bis 282.



Dienstbesprechung mit den Straßenverkehrsbehörden a m 26.11.2009       Dipl. Ing. Hartmut Schrell17

Zu 2. –Vorfahrt/Fahrtrichtung-
Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 StVO,
Abschnitt 1  -Wartegebote und Haltgebote- lfd. Nr. 3  und 3.2 
Abschnitt 9  - Markierungen- lfd. Nr. 67

VZ 206

VZ 294

Haltelinie

ZZ 1000-32-Radfahrer  

kreuzen von rechts und links-
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Zu 2. –Vorfahrt/Fahrtrichtung-
Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO,
Abschnitt 1  -Vorrangzeichen lfd. Nr. 1 
VwV III zu VZ 301 

VZ 301

z. Bsp.

ZZ 1002-10

Kombination ist nicht 
zulässig
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Zu 2. –Vorfahrt/Fahrtrichtung-
Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO,
Abschnitt 1  -Vorrangzeichen lfd. Nr. 2 
VwV VI Nr.3 zu VZ 306/307 

VZ 306

z. Bsp.

ZZ 1002-10

Neu:

Treten im Bereich von Kreuzungen 
oder Einmündungen mit 
abknickender Vorfahrt Konflikte mit 
Fußgängerverkehr auf, ist zum 
Schutz der Fußgänger das 
überqueren der Fahrbahn durch 
geeignete Maßnahmen zu sichern, z. 
B. durch Lichtzeichenregelungen für 
die Kreuzung oder Einmündung 
durch Geländer
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3.  Vorbeifahren
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Zu 3. -Vorbeifahren-
§ 6 StVO 

Wer an einer Fahrbahnverengung , 
einem Hindernis auf der Fahrbahn 
oder einem haltenden Fahrzeug 
links vorbeifahren will, muss 
entgegenkommende Fahrzeuge 
durchfahren lassen; Satz 1 gilt 
nicht, wenn der Vorrang durch 
Verkehrszeichen (Zeichen 208, 308) 
anders geregelt ist.
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Neue Ordnung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

4. Fahrstreifenbenutzung
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Zu 4. -Fahrstreifenbenutzung-
§ 7a StVO -Abgehende Fahrstreifen, Einfädelungsstreifen und   

Ausfädelungsstreifen-

(1) Gehen Fahrstreifen, insbesondere auf 
Autobahnen und Kraftfahrtstraßen, von der 
durchgehenden Fahrbahn ab, dürfen Abbieger vom 
Beginn einer breiten Leitlinie rechts von dieser 
schneller als auf der durchgehenden Fahrbahn 
fahren.
(2) Auf Autobahnen und anderen Straßen 
außerhalb geschlossener Ortschaften darf auf 
Einfädelungsstreifen schneller gefahren werden als 
auf den durchgehenden Fahrstreifen.
(3) Auf Ausfädelungsstreifen darf nicht schneller 
gefahren werden als auf den durchgehenden 
Fahrstreifen.
Stockt oder steht der Verkehr auf den 
durchgehenden Fahrstreifen, so darf auf dem 
Ausfädelungsstreifen mit mäßiger Geschwindigkeit 
und besonderer Vorsicht vorbeigefahren werden.
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5. Sonstiges
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Zu 5. -Sonstiges-
§19 - Bahnübergänge- Abs. 1 Nr. 3 

Abs. 2 Nr. 5 StVO

Abs. 1 Nr. 3

Abs. 2 Nr. 5
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Zu 5. -Sonstiges-
Anlage 2 zu § 41 Abs. 1

StVO Abschnitt 1 Nr. 9 u. 9.1 

neu alt

VZ 1000-33 

VZ 1000-32

Fahrradverkehr in 
Gegenrichtung zugelassen

Fahrzeugführer 
müssen beim 
Einbiegen und im 
Verlauf einer 
Einbahnstraße auf 
Radverkehr entgegen 
der Fahrtrichtung 
achten

VZ 220

VZ 220
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Zu 5. -Sonstiges-
Anlage 2 zu § 40 Abs. 6 u. 7  StVO 
lfd. Nr. 15 

neu

Außerorts immer in 
Verbindung mit VZ 
274 (70Km/h) zu 
zeigen 

VZ 131
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Neu gefasst sind  die VV:

III. Die Ortstafel darf auch auf unbedeutenden Straßen für den allgemeinen Verkehr
nicht fehlen. 

IV. Andere Zusätze sind nur zulässig, wenn es sich um Bestandteile des amtlichen 
Ortsnamens oder Titel handelt, die auf Grund allgemeiner kommunalrechtlicher 
Vorschriften amtlich verliehen worden sind.

VII. Gehen zwei geschlossene Ortschaften ineinander über und müssen die 
Verkehrsteilnehmer über deren Namen unter-richtet werden, sind die Ortstafeln für 
beide etwa auf gleicher Höhe aufzustellen. 
Deren Rückseiten sind freizuhalten .

VZ 310

Nürnberg

Messestadt

VZ 311 VZ 310

Zu 5. -Sonstiges-
Anlage 3 zu § 42 Abs. 2  StVO 
Abschnitt 2-Ortstafel- lfd. Nr. 5-6
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6. Was ist zu veranlassen?
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Was ist zu 
veranlassen?

(1) Allg. Aufforderungen des MBV NRW im Einführungs erlass:

� konsequente Umsetzung der neuen Vorschriften bei al len Einzelanordnungen 
sowie insbesondere auch im Rahmen von Verkehrsschau en

� ohne Zustimmung des MBV sollen keine neuen Zusatzze ichen über StVO 
i.V.m. VzKat hinaus kreiert werden

� im Rahmen des Abwägungsprozesses nach § 45 Abs. 9 is t stets nur diejenige 
Maßnahme vorzusehen, die nach den örtlichen Erforde rnisse den zur 
Zielerreichung geringst möglichen Eingriff in den S traßenverkehr darstellt; 
auch restriktive Handhabung bei Zeichen-Kombination en
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Was ist zu 
veranlassen?

(2) Konsequenzen:

� systematische Überprüfung bestehender Verkehrszeich en, z. Bsp.

im Rahmen von Verkehrsschauen oder „Schilderkommiss ionen“

� konsequenter Abbau überflüssiger Verkehrszeichen

� Umsetzung neuer Vorschriften zu Radverkehr (Radwegb enutzungspflicht), 
Parkraumbewirtschaftungszone und Inline-Skates, d.h . teilweise Aufstellung 
neuer Verkehrszeichen 

� Straffung der Regelungen insbes. in der VwV bietet Chancen zur größeren 
Flexibilität für die täglich zu treffenden Entschei dungen

(z. Bsp. bei der Umsetzung neuer Radverkehrsanlagen )

� Beachtung der Änderungen, auch in der Bußgeldkatalo g-Verordnung
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Was ist zu 
veranlassen?

(3) Zielsetzung der Obersten Straßenverkehrsbehörden:

� Erstellung einer Checkliste für die StVB durch Bund -Länder-Arbeitsgruppe zur 
Darstellung konkreter Handlungsoptionen und Beispie le für gute fachliche 
Praxis (best praxis)

� Evaluation der Novelle nach ca. 2 Jahren, d.h. insb es. bundesweite Abfrage,

wie viele Schilder bis dahin bereits abgebaut worde n sind



Dienstbesprechung mit den Straßenverkehrsbehörden a m 26.11.2009       Dipl. Ing. Hartmut Schrell33

Was ist zu 

veranlassen?
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Was ist zu 

veranlassen?
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Was ist zu 

veranlassen?
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Was ist zu 

veranlassen?
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Vielen Dank 

für Ihre 

Aufmerksamkeit!


